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§ 469 ABGB
 ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.06.2024

Durch Tilgung der Schuld hört das Pfandrecht auf. Der Pfandgeber ist aber die Schuld nur gegen dem zu tilgen

verbunden, daß ihm das Pfand zugleich zurückgestellt werde. Zur Aufhebung einer Hypothek ist die Tilgung der Schuld

allein nicht hinreichend. Ein Hypothekargut bleibt so lange verhaftet, bis die Schuld aus den ö6entlichen Büchern

gelöscht ist. Bis dahin kann der Eigentümer des Gutes auf Grund einer Quittung oder einer anderen, das Erlöschen der

Pfandschuld dartuenden Urkunde das Pfandrecht auf eine neue Forderung übertragen, die den Betrag der

eingetragenen Pfandforderung nicht übersteigt.
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